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(54) GEHÄUSE

(57) Bei einem Gehäuse (1), insbesondere für Hei-
zungsgeräte, mit einer Geräterückwand (2), 2 Seiten-
wänden (3, 4), einem Deckel (5), einem Boden (6) und
einer Vorderwand, sind beidseitig an einer Seite der Ge-
räterückwand (2), des Deckels (5) oder des Bodens (6)
eine federnde nutenförmige Aufnahmen (7) angeordnet.
Die beiden Seitenwände (3, 4) greifen zumindest an zu

den federnde nutenförmige Aufnahmen (7) korrespon-
dierenden Kanten über Verkröpfungen (8) verfügen, wel-
che in die nutenförmige Aufnahmen (7) ein. Auf den Ver-
kröpfungen (8) der Seitenwände (3, 4) an den mit dem
Geräterückwand (2), dem Deckel (5) oder dem Boden
(6) verbundenen Fläche ist ein aufgespritztes, ge-
schäumtes Dichtelemente (11) aufgebracht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuse, insbeson-
dere für Heizungen.
[0002] Bei raumluftunabhängigen Heizgeräten ist der
Austritt von Brenn- und Verbrennungsabgasen in den
Aufstellraum zu verhindern. Dies wird gemäß dem Stand
der Technik dadurch erreicht, dass die brenngas- und
abgasführenden Bauteile von einer Unterdruckkammer
umschlossen sind. Die Verbrennungsluft wird über die
Unterdruckkammer aus der Umgebung angesaugt und
dem Brenner zugeführt; hierdurch herrscht in der Unter-
druckkammer ein Unterdruck im Vergleich zur Umge-
bung. Sollte es beim Betrieb des Heizgerätes zu unge-
wolltem Austritt von Brenngas und / oder Abgas kommen,
so strömten diese Gase in die Unterdruckkammer und
würden mit der Verbrennungsluft in den Brenner geführt.
Ein Austritt aus der Unterdruckkammer in den Aufstell-
raum ist somit ausgeschlossen. Die Unterdruckkammer
kann ein separates Bauteil innerhalb des Gerätegehäu-
ses darstellen. Es ist jedoch auch möglich, das Geräte-
gehäuse derart zu gestalten, dass es selbst als Unter-
druckkammer fungiert. Aufgrund des herrschenden Un-
terdrucks muss eine Unterdruckkamer nicht absolut dicht
sein, da der Unterdruck lediglich einen Luftstrom aus
dem Aufstellraum in die Unterdruckkamer zulässt, nicht
jedoch umgekehrt einen Gasstrom in den Aufstellraum.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Gehäuse derart zu vereinfachen, dass die Dichtheit bei
einfacher Montage ermöglicht wird.
[0004] Dies wird gemäß den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.
[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch die
Merkmale der abhängigen Ansprüche geschützt.
[0006] Die Erfindung wird nun anhand der Figuren de-
tailliert erläutert. Hierbei zeigen:

Figur 1: Das erfindungsgemäße Gehäuse im montier-
ten Zustand ohne Vorderwand mit einem ein-
gebauten Heizgerät von vorne,

Figur 2: dasselbe Heizgerät von oben,
Figur 3: die erfindungsgemäße Verbindung von Ge-

räterückwand und eine Seitenwand,
Figur 4: eine Seitenwand,
Figur 5: dieselbe Seitenwand aus einer anderen Per-

spektive,
Figur 6: ein Dichtelement auf einer Seitenwand,
Figur 7: die Einheit aus Rückwand und Deckel sowie,
Figur 8: eine nutenförmige Aufnahme an der Rück-

wand.

[0007] Die Figuren zeigen ein Gehäuse 1 eines Hei-
zungsgeräts mit einer Geräterückwand 2, zwei Seiten-
wänden 3, 4, einem Deckel 5 und einem Boden 6. Dazu
gehört eine nicht dargestellt Vorderwand gegenüber der
Geräterückwand 2, welche das Gehäuse 1 abschließt.
An den beiden Seiten der Geräterückwand 2 sind federn-
de nutenförmige Aufnahmen 7 angeordnet. Die beiden

Seitenwände 3, 4 verfügen ferner über Verkröpfungen
8, welche in die nutenförmige Aufnahmen 7 eingreifen.
Auf den Verkröpfungen 8 der Seitenwände 3, 4 ist ein
aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente 11 aufge-
bracht. Die Seitenwände 3, 4 verfügen ferner über recht-
winklige Abwinklungen 10 mit jeweils 2 Befestigungsla-
schen 9.
[0008] Wie Figur 3 zu entnehmen ist, ergibt sich die
nutenförmige Aufnahmen 7 durch Umbiegungen an den
Seiten der Geräterückwand 2. Zunächst ist das Blech
um 90° nach vorne abgewinkelt, nach einer kurzen Stre-
cke wiederum ist das Blech wieder um 90° abgewinkelt,
dass das Blech wieder parallel zur Geräterückwand 2
verläuft und letztgenannte quasi verbreitert. Dann folgt
eine Abwinklung um etwa 120°, so dass das Blech eine
federnde Nut bildet. Wiederum nach einer kurzen Stre-
cke ist eine Abrundung 12 angebracht.
[0009] Die dazu korrespondierende Verkröpfung 8 er-
gibt sich durch eine Umformung des Blechs der Seiten-
wände 3, 4, wobei zunächst das Blech um 90° nach zur
Seite abgewinkelt ist und nach einer kurzen Strecke das
Blech um etwa 135° abgewinkelt ist. Nach einer weiteren
kurzen Strecke ist das Blech um etwa 45° abgewinkelt,
so dass das weiterführende Blech parallel zu der ent-
sprechenden Seitenwand 3, 4 verläuft. Auf dieser zur
entsprechenden Seitenwand 3, 4 parallelen Fläche ist
das aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente 11. Da-
bei handelt es sich vorzugsweise um ein thixotropes
Zweikomponentensystem auf Polyurethanbasis.
[0010] Beim Montageverfahren werden zunächst die
inneren Komponenten mit der Einheit aus Geräterück-
wand 2, Deckel 5 und Boden 6 verbunden. Die Verroh-
rung der Komponenten (Gasleitung, Wasserleitungen)
wird beim Durchgang des Bodens ebenso abgedichtet
wie der elektrische Anschluss. Dann werden an die Ein-
heit aus Geräterückwand 2, Deckel 5 und Boden 6 die
Seitenwände 3, 4 durch Einschieben der Verkröpfungen
8 in die die nutenförmigen Aufnahmen 7 an der Geräte-
rückwand 2 verbunden. Hierzu wird ausreichend Spiel
zur Montagewand benötigt. Die Seitenwände 3, 4 können
hierbei etwas vertikal verdreht eingesetzt werden. An-
schließend werden die Seitenwände 3, 4 mit den Befes-
tigungslaschen 9 an der gegenüberliegenden Seite mit
dem Deckel 5 und Boden 6 verschraubt. Die Vorderwand
wird durch Einschieben der Verkröpfung 8 in die nuten-
förmigen Aufnahme 7 mit dem Deckel 5 verbunden. An-
schließend wird die Vorderwand mit den Befestigungs-
laschen 9 an der gegenüberliegenden Seite mit dem Bo-
den 6 verschraubt.
[0011] Verfügen die Seitenwände 3, 4 - wie in Figur 4
dargestellt - über ein an drei Seiten (hinten, oben und
unten) aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente 11,
so findet eine Abdichtung zwischen der Geräterückwand
2, den zwei Seitenwänden 3, 4, dem Deckel 5 und dem
Boden 6 statt. Die Vorderwand sollte an allen 4 Seiten
über ein aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente 11
verfügen, damit auch hier die Dichtigkeit gewährleistet
ist.
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[0012] Der Abstand zwischen der Verkröpfungen 8
und der Geräterückwand 2 sollte im Bereich des aufge-
spritzten, geschäumten Dichtelements 11 derart groß
sein, dass das aufgespritzte, geschäumte Dichtelement
11 nach der Montage um 30 bis 50 % gestaucht wird.
Ausreichend ist eine Stauchung 13 auf 80 % des Ur-
sprungsvolumens.

Bezugszeichenliste

[0013]

1 Gehäuse
2 Geräterückwand
3, 4 Seitenwände
5 Deckel
6 Boden
7 federnde nutenförmige Aufnahme
8 Verkröpfung
9 Befestigungslasche
10 rechtwinklige Abwinklungen
11 aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente
12 Abrundung
13 Stauchung

Patentansprüche

1. Gehäuse (1), insbesondere für Heizungsgeräte, mit
einer Geräterückwand (2), 2 Seitenwänden (3, 4),
einem Deckel (5), einem Boden (6) und einer Vor-
derwand, dadurch gekennzeichnet, dass beidsei-
tig an einer Seite der Geräterückwand (2), des De-
ckels (5) oder des Bodens (6) eine federnde nuten-
förmige Aufnahmen (7) angeordnet sind,
die beiden Seitenwände (3, 4) ferner zumindest an
zu den federnde nutenförmige Aufnahmen (7) kor-
respondierenden Kanten über Verkröpfungen (8)
verfügen, welche in die nutenförmige Aufnahmen (7)
eingreifen,
auf den Verkröpfungen (8) der Seitenwände (3, 4)
an den mit dem Geräterückwand (2), dem Deckel
(5) oder dem Boden (6) verbundenen Fläche ein auf-
gespritztes, geschäumtes Dichtelemente (11) auf-
gebracht ist.

2. Gehäuse (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an der Vorderseite des Deckels
(5) eine federnde nutenförmige Aufnahme (7) ange-
ordnet ist,
die Vorderwand an der zu der federnden nutenför-
mige Aufnahmen (7) korrespondierenden Oberkan-
ten über eine Verkröpfungen (8) verfügt, welche in
die nutenförmige Aufnahme (7) eingreift und
auf der Verkröpfung (8) der Vorderwand an der mit
dem Deckel (5) verbundenen Fläche ein aufgespritz-
tes, geschäumtes Dichtelemente (11) aufgebracht
ist.

3. Gehäuse (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der die
Seitenwände (3, 4) an mindestens einer Kante, die
nicht in die nutenförmige Aufnahme (7) eingreift, ein
aufgespritztes, geschäumtes Dichtelemente (11)
aufgebracht ist, wobei dieses Dichtelement (11) eine
einstückige Einheit mit dem Dichtelement (11) in der
nutenförmigen Aufnahme (7) bildet.

4. Gehäuse (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der die
Vorderwand an mindestens einer Kante, die nicht in
die nutenförmige Aufnahme (7) eingreift, ein aufge-
spritztes, geschäumtes Dichtelemente (11) aufge-
bracht ist, wobei dieses Dichtelement (11) eine ein-
stückige Einheit mit dem Dichtelement (11) in der
nutenförmigen Aufnahme (7) bildet.

5. Verfahren zur Montage eines Gehäuses (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zunächst an die Einheit aus
Geräterückwand (2) der Deckel (5) und Boden (6)
die Seitenwände (3, 4) durch Einschieben der Ver-
kröpfungen (8) in die nutenförmigen Aufnahmen (7)
verbunden werden und anschließend die Seiten-
wände (3, 4) vorzugsweise an der gegenüberliegen-
den Seite mit anderen Teilen (2, 5, 6) des Gehäuses
verbunden, vorzugsweise verschraubt oder vernie-
tet werden.

6. Verfahren zur Montage eines Gehäuses (1) nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
derwand durch Einschieben der Verkröpfung (8) in
die die nutenförmigen Aufnahme (7) mit dem Deckel
(5) verbunden wird und anschließend die Vorder-
wand vorzugsweise an der gegenüberliegenden
Seite mit anderen Teilen (3, 4, 6) des Gehäuses ver-
bunden, vorzugsweise verschraubt oder vernietet
wird.

7. Verfahren zur Montage eines Gehäuses (1) nach An-
spruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das aufgespritzte, geschäumte Dichtelemente (11)
nach der Montage 10 bis 80 %, insbesondere 30 bis
50 % gestaucht ist.
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